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 Veröffentlicht am 29.04.2005

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §11;

VVG §4 Abs1;

VVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Hat der Beschwerdeführer im Verfahren vor den Vollstreckungsbehörden selbst keine Umstände behauptet, die

geeignet wären, die Annahme der Vollstreckungsbehörden betre6end die Höhe der zu erwartenden

Vollstreckungskosten in Zweifel zu ziehen, so ist bei dieser Sachlage ein weiteres Ermittlungsverfahren zur

voraussichtlichen Höhe des Vollstreckungsaufwandes durch die belangte Behörde nicht erforderlich (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 19. März 2002, Zl. 2002/05/0164).
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